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 Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV inkl. AHV-
Zweigstelle - Erweiterung Stellenplan um 60 auf 430 Stellenprozent 
per 1. Mai 2022 sowie Kredit für Springerlösung von CHF 150'000.00 
für 2022 - Genehmigung 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 2021-18 vom 2. März 2021 bewilligte der Gemeinderat eine Stellen-
planerweiterung in der Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV (inkl. AHV-
Zweigstelle) um 80 auf 360 Stellenprozente, rückwirkend per 1. Januar 2021. Gleichzeitig 
bewilligte er eine gebundene Ausgabe von CHF 280'000.00 für die Finanzierung einer 
Springerlösung. Dies, nachdem sich die Stimmberechtigten an der Gemeindeversamm-
lung vom 14. Dezember 2020 gegen die Auslagerung der Zusatzleistungen entschieden 
haben.  
 
Mit der Übertragung der Pflegefinanzierung vom Zentrum Breitenhof an die Durchfüh-
rungsstelle für Zusatzleistungen wurde der Stellenplan um weitere 10 Stellenprozente er-
höht. Der Stellenplan beträgt per dato total 370 Stellenprozente (Zusatzleistungen 350 %, 
AHV-Zweigstelle 10 % und Pflegefinanzierung 10 %). 
 
Zum Zeitpunkt der Antragstellung im März 2021 wurde davon ausgegangen, dass die 
Durchführungsstelle für Zusatzleistungen mit den bewilligten Stellenprozenten über aus-
reichend Ressourcen verfügt, um den gesetzlichen Auftrag in guter Qualität nachhaltig 
erfüllen zu können. Leider zeigt sich heute, dass diese Einschätzung zu optimistisch war. 
Die Gründe dafür sind vielschichtig. In erster Linie liegt es daran, dass auf dem Arbeits-
markt keine Fachkräfte zu finden sind, und daher im Mai 2021 zwei Quereinsteigerinnen 
angestellt werden mussten. Da es sich bei der Durchführung der Zusatzleistungen um 
eine komplexe und anspruchsvolle Tätigkeit handelt, benötigen Mitarbeitende ohne Vor-
kenntnisse auch bei fachlicher und menschlicher Eignung viel Zeit, um sich im neuen 
Aufgabengebiet zurechtzufinden.  
 
Durch das Ausscheiden der bisherigen Springerin Mitte Dezember 2021 und der Einstel-
lung einer weiteren fachfremden Mitarbeiterin per Januar 2022 kann eine professionelle 
und gründliche Einarbeitung durch die Stellenleiterin sowie ihre Stellvertreterin nicht mehr 
im Rahmen der regulären Arbeitszeit erfolgen. Sowohl die Einarbeitung im Allgemeinen, 
als auch die notwendigen Kontrollarbeiten beanspruchen neben der eigenen Fallführung 
einen übermässig grossen Teil der Arbeitszeit. Zwar ist die Einarbeitung der neuen Mit-
arbeiterinnen vorangeschritten, jedoch bei weitem noch nicht abgeschlossen.  
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Gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 2. Dezember 2014 ist dieser Beschluss als 
teilweise öffentlich zu behandeln, indem Angaben, bei welchen nach § 23 Abs. 3 IDG der 
Schutz der Privatsphäre höher gewichtet wird als das öffentliche Interesse an einer Be-
kanntmachung, nicht veröffentlicht werden. 

Beschluss 

1. Die Erweiterung des Stellenplans der Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur 
AHV/IV (inkl. AHV-Zweigstelle) um 60 auf neu 430 Stellenprozente per 1. Mai 2022 
wird genehmigt. 

 
2. Für die Springerlösung in der Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV 

werden für 2022 CHF 150'000.00 als gebundene Ausgaben genehmigt. Die Ausga-
ben sind der Erfolgsrechnung, Konto 10523.3130.02, Soziales, Dienstleistungen 
Dritter, zu belasten. 

 
3. Dieser Beschluss gilt nach § 23 Abs. 3 IDG als teilweise öffentlich, indem die Anga-

ben, bei welchen der Schutz der Privatsphäre höher gewichtet wird als das öffentli-
che Interesse an einer Bekanntmachung, abgedeckt werden. 

 
4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Ressortvorsteher Soziales und Jugend 
- Gemeindeschreiber 
- Leiter Soziales 
- Personaldienst 
- Finanzverwaltung 
- Rechnungsprüfungskommission (zur eingeschränkten Kenntnisnahme) 
- Internet «Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV inkl. AHV-

Zweigstelle - Erweiterung Stellenplan um 60 auf 430 Stellenprozente per 1. Mai 
2022 sowie Kredit für Springerlösung von CHF 150'000.00 für 2022 - Genehmi-
gung» 

- Archiv 
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